
[DIETHER OTZ LICHDI

Zum Staatsverständnis der deutschen Mennoniten
Im 19. Jahrhundert
Von der Diskriminierung ZUT Gleichberechtigung
DIe IL.ıteratur diesem Ihema ist nicht sehr umfangreich. Ich konnte 1Ur

fünf Aufsätze' SOWI1E ine eben veröffentlichte Dissertation entdecken * Dazu
gibt Hinweise 1m Mennonitischen Lexikon? un: die Darstellung des politi-
schen Verhaltens VON Mennoniten hauptsächlich In Rufsland un Kanada.“* In
Darstellungen der mennonitischen Geschichte allgemein wird das Ihema
zumelst Ur 1mM 1INDIl1c. auf die Wehrpflicht angesprochen.” Dies ist ANSC-
sichts der grundsätzlichen Problemstellung, WwI1Ie S1€e sich 1m Verhältnis VO  —

weltlicher Obrigkeit un: täuferischer Gemeinde ihren USdaruc verschafft,
verwunderlich. Anders als für die späatere Geschichte der Mennoniten ist
dieses Verhältnis für die Gemeinschaften der Täufer iın der Reformationszeit
ausführlicher untersucht worden (1
Das Verhältnis der Mennoniten ZUur Obrigkeit oder A} Staat wurde allen
Zeiten Urc theologische und soziale, politische un wirtschaftliche, recht-
1 un persönlich epragte Elemente bestimmt. Das Geflecht VON Ursa-
chen und Anlässen Tie ın vergleichbaren Situationen oft unterschiedli-
chen Entscheidungen un Auswirkungen, Je nachdem auf welches Element
der kzen gelegt wurde. Eiınes der wichtigsten Ihemen für die Täufer un:
Mennoniten War VON Anfang die Begegnung mıt der weltlichen Obrigkeit
oder dem Staat 7u Obrigkeit oder Staat hatten s$1e eın kompliziertes un oft
schwieriges Verhältnis Sie kritisierten Obrigkeit un! Staat, weil €l iın
Glaubensfragen ‚wang ausübten, Kriege ührten un die Todesstrafe
anwandten. Andererseits S1e aber durchaus damit einverstanden, da{ß
el für ecCc un öffentliche Ordnung sorgten, soziale un wirtschaftliche
Strukturen aufbauten und erhielten. Das Verständnis der wechselnden rig-
keiten un: sich andernden Staaten wandelte sich mıt den jeweiligen Verhält-
nıssen. Die Auffassungen unterschieden sich VOoONn Kegion Region, VOonNn Land

Land un Von eit eit SO wurden die einschlägigen Texte (Römer 35
Apostelgeschichte 5,29; MatthäusZOffenbarung 133 jeweils anders un
den Gegebenheiten entsprechend ausgelegt.

Obrigkeit und aa asur zwischen Vormoderne und Moderne
Der Doppelbegri »Obrigkeit un! Staat« deutet nicht 1Ur auf eın wechseln-
des Begriffsverständnis in: das den unterschiedlichen, och nicht ausgegli-
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chenen Herrschaftskonzeptionen un einem Okalen un territorialen Herr-
schaftspartikularismus 1mM Übergang VO 1ttelalter ZUT Neuzeit echnung
tragt, sondern auf eine grundsätzliche Zasur zwischen ıttelalter und Neu-
zeıt »Obrigkeit« 1st der Begriff für die weltliche Herrschaftsordnung, die als
(GGemeinwesen verstanden wird, In dem Herrscher un Beherrschte 1n einem
personalbestimmten, hierarchisch gestuften Rechtsverhältnis miteinander
verbunden sind. Das ursprüngliche odell für diese Herrschaftsform ist das
mittelalterliche Verhältnis VOIN Lehnsherr un: Lehnsmann. Geordnet wurde
dieses Verhältnis durch iıne göttlic. verordnete Privilegierung der Stände
Der oberste anı War der Klerus als der »Betstand« oder »Lehrstand«, darauf
folgten der Adel als der »Krieger- oder Wehrstand« und schließlich die
Bauern als der »Nährstand«. In den Städten, die sich erst se1ıt dem zehnten
Jahrhundert entwickeln begannen, wurden die Bürger dem dritten an
zugerechnet (Handwerker, Kaufleute).
Wie 1n der ständischen Ordnung die einzelnen Stände aufeinander angewIle-
sCcmMNN sind, führen s1€e auch gemeinsam eın VO  } Gott geordnetes en DIie
hierarchische Gliederung bedeutet zunächst nicht, da{ß der höhere den nNn1ıe-
deren an beherrscht,; edruc. oder verknechtet, sondern da{ß der höhere
an den niederen seinem göttlichen rivileg teilnehmen läfßt, der adlige
Grundherr den Bauern beispielsweise unter seinen militärischen Schutz stellt
un: ihm Äcker, Wiesen un: Wälder ZUr erfügung stellt un: auf diese Weise
die Ernährung dernBevölkerung sichert.
Dieses grob skizzierte Ordnungssystem hat sich 1m Laufe der eıit Von innen
her und wurde VON der bürgerlichen Gesellscha: abgelöst. Am S1gN1-
fikantesten wurde das urec die Französische Revolution ZU USaruc
gebracht, als der ydritte tand« (das Bürgertum) sich ZUur » Nation« schlecht-
hin erklärte un: die Rechte elines obrigkeitlichen oder staatlichen Souveräns
für sich 1ın nspruc nahm. Damit War das personenrechtliche Herrschafts-
prinzip des Mittelalters zerstort un der Rechtsstaat iın ichtung Demokratie,
Menschenrechte un: Parlamentarismus (zunächst och oft der ZW3I-
schenkonstruktion einer konstitutionellen Monarchie) etabliert. Auf diese
Weise wurde die ständische, VoO Adel geführte Gesellschaft (»Adelswelt«)
VOIN einer Gesellscha: abgelöst, die sich bürgerlich-demokratischen Prinzi-
plen verpflichtet fühlte un: die Tagesordnung der Politik bestimmen
begann.’ Da{fß sich dieser Ablösungsprozefß schlie{fßlich 1n uIstand, Revolu-
tion und Unabhängigkeitskrieg durchsetzte, verdeutlicht, WI1e€e tief die Kluft
zwischen vormoderner Obrigkeit und modernem (Rechts-)Staat 1St, die nach-
räglic nicht übersprungen oder eingeebnet werden ann. Diese Kluft hat
Folgen für die Terminologie. Begriffe verändern sich,‘ Übergang VON der

35



vormodernen »Obrigkeit« ZU modernen »Staat« zeigt sich das besonders
deutlich
Für die Erforschung des frühen Täufertums un des nachfolgenden Menno-
nıtentums hat diese Kluft ine grundlegende Bedeutung. Man annn nicht
argumentieren, als ob die Obrigkeit, der die Täufer 1nNe bestimmte Ein-
stellung entwickelten, spater immer och dieselbe SCWESCH sel,;, der die
Mennoniten 1m E Jahrhundert 1ın Beziehung standen. Das aber bedeutet,
da{ß das ursprüngliche Täufertum in seInNnem Obrigkeitsverständnis nicht als
Ma{ißstab für das Verhalten der Mennoniten Y Staat spaterer Jahrhunderte
gelten annn Wird die erwähnte Kluft zwischen Vormoderne un Moderne
beachtet, verbietet 65 sich SCH des allmählichen Wandels ın der rage der
Wehrlosigkeit beispielsweise VO Niedergang des Mennonitentums 1I1-
über dem Täufertum des 16 Jahrhunderts sprechen. Die Mennoniten, die
sich inzwischen in einem anderen Staat vorfanden, weil S1e dessen SOUVve-
ranıtat selbst direkt eteili (»der Staat sind Wir«), mufßten ach einer
eigenen Einstellung rieg un! Frieden, Toleranz un Religionsfreiheit
suchen. uch mMuUu: damit gerechnet werden, da{ß das Verhalten des Staates
gegenüber den Mennoniten deren eigene Vorstellung un: Lehre VO Staat
entscheidend pragte Auf die Wechselwirkung Von christlichem Obrigkeits-
verständnis un: konkretem Verhalten der Obrigkeit gegenüber den Täufern
hat übrigens erst kürzlich wieder Astrid VO  ©D Schlachta 1ın ihren Untersu-
chungen ZUT politischen Kommunikation der Täufer aufmerksam gemacht.”
Was für die Täufer gilt, gilt In diesem Fall auch für die spateren Mennoniten.
Die Begegnungen mıt der Obrigkeit verstanden die Täufer VOT dem Hinter-
grun ihrer jeweiligen theologischen Ansätze oder Besonderheiten. Die
Schweizer Täufer durch die Tre VON der »Absonderung«, wI1e s1e die
»Brüderliche Vereinigung« auf der Grundlage VO  H Korinther 6148 un:
Jesaja 48,20 vertrat, epragt. S1ie verstanden sich als Schafe ölfen
(Johannes LO:12) und glaubten, eın christgemäßes en 1Ur ın der SON-
derung führen können. Die niederdeutschen Mennoniten unterschieden
sich VOINN den Schweizer Brüdern HTe die TE VO  5 den »Sendboten« VOT
dem nahen Ende der Welt (Melchior Hoffiman) un: VonNn der »Gemeinde ohne
Flecken und Runzeln« eım frühen Menno Simons ach Epheser 527% DIie
westpreufßischen Mennoniten, die aus Flandern un: Friesland eingewandert
un VOoO  . den dortigen Einstellungen epragt arcnh, trafen 1im Weichseldelta
auf andere Herrschaftsverhältnisse und mußten sich darauf einstellen. Die
Obrigkeiten ihrerseits ließen aum Zweifel daran, da{fß s1e Abweichungen VOoON
der religiösen Norm mıiıt Gewalt verfolgen würden, weil S1€e Ww1e auch die
römisch-katholische Kirche oder die protestantischen Landeskirchen davon



überzeugt aICh, da{ß® esS In ihren Territorien 1Ur einerlei Predigt geben urie
Etwas anderes hielten s$1e eigentlich nicht für möglich, dennoch gab CS Obrig-
keiten, die den Täufern Zuflucht un Schutz gewährten un VO  — deren
Arbeitskraft un: wirtschaftlichen Aktivitäten profitierten. Insofern stehen die
Täufer ecI Schwelle ZUrTr pluralistischen Umgestaltung der Gesells  a ‚Y WI1e
WIT s1e heute kennen. Vor dieser grob skizzierten vormodernen Vergangen-
eıit der Mennoniten mussen die Konsequenzen edacht werden, die sich für
die Mennoniten des 1 Jahrhunderts daraus ergaben.
TEn Beginn des } Jahrhunderts lebten 1ın der alz, 1n aden, Bayern un
Württemberg etwa 500 Nachkomme der »Schweizer Brüder«. Die Zahl der
Mennoniten Niederrhein und ın Ostfriesland Jag bei etwa 2000 getauften
Jedern!: die gröfßte Gruppe lebte in Westpreußen, etwa getaufte
Glieder gezählt wurden.

2 Niedergang der Standegesellschaft und der aufkommende Nationalismus
Das Verhältnis der Mennoniten den jeweiligen Obrigkeiten anderte sich
miıt nachlassendem FPüuc un: wachsender Anerkennung. Die Einführung
VO  S Verfassungen 1m aufTte des E Jahrhunderts machte die Mennoniten
gleichberechtigten Bürgern. 1ele Einschränkungen entfielen, un damit
anderte sich auch ihre Einstellung ZU Staat Er wurde nicht mehr als eind-
selig, als Ordnung »außerhalb der Vollkommenheit Christi«'9 empfunden,
sondern als eine Institution aufgefalst, die ihre Bürger schützt un:! für S1E sorgt,
Ja, als eine Institution, in der CS ihre eigeneaselbst geht Mit dem Auf-
kommen der »bürgerlichen Gesellschaft« als olge der Französischen Revolu-
tion hatten sich TOTZ restaurativer Tendenzen die politischen un wirt-
schaftlichen Voraussetzungen geändert. ehr un! mehr wurden die Menno-
nıten 19188  m, Staatsbürgern, und die NEeUu CWONNCHE Freiheit ermöglichte CS

ihnen, zusätzliche ildungs- un: Berufschancen wahrzunehmen.
Die Französische Revolution und die auf S1€e folgenden Kriege veränderten
das Gesicht der Mennoniten zunächst in Suüuddeutschland. Waren S1e bisher
och beargwöhnte Außenseiter, nahmen S1e 1U  a der Entwicklung der
Gesellschaft teil Die rechtliche Gleichstellung aller Bürger unabhängig VOIN
deren Rasse, Klasse Herkunft un eligion wurde 1Un ın den Verfassungen
VonNn Bayern, Württemberg un: en (wie auch in anderen westeuropäischen
Ländern) verankert. Damit wurden alte Benachteiligungen aufgehoben: Men-
nonıten durften sich niederlassen, s1e wollten; ihre Gottesdienste wurden
nicht mehr überwacht: s$1e konnten als Personen Eigentum Grundstücken
ohne die früher üblichen Einschränkungen erwerben un mufßten 11UTr och
dieselben Steuern W1e ihre Mitbürger zahlen Aus Geduldeten wurden gleich-



berechtigte Mitbürger, die sich ihres leißes und KoOonnens große Aner-
kennung un Achtung erwarben. In dem alse wWw1e der außere TUC nach-
lie{1$ß, öffneten diese Mennoniten sich für Ansichten, die aulser. ihres bis-
herigen Hor1izontes agen. Das galt auch für die Wehrlosigkeit oder die
Gemeindezucht, die 1U  b einen anderen Stellenwer bekamen
Diese ntwicklung wird auch durch die » Verbesserungsvorschläge« bestätigt,
die Abraham Hunzinger dem Großherzog VOIl en unterbreitete.' Es geht
Hunzinger das »Mangelhafte in uNnseTreMmM Kirchenwesen«, für dessen
» Verbesserung« die besondere Aufmerksamkeit un allerhöchste Unter-
stutzung des Monarchen erbittet.'“ Dabei geht davon dus, da{fß der Religi-
onsunterricht »das vorzüglichste Mittel« sel,;, »den Menschen einem
wahren Christen un Staatsbürger bilden«'?. Hunzinger, gebürtig
AaUs Wimpfen, einer hessischen Exklave 1m Königreich Württemberg, un:
Beamter einem hessisch-darmstädtischen Gericht, versuchte, mögliche
Vorbehalte bezüglich der Kriegsdienstverweigerung auszuraumen, un VCI-
wI1es auf die Solidaritä der Mennoniten mıt ihren C  arn S1e würden
»ihre braven Mitbürger NI1C. der Wult des eindes überlassen«, meıinte
und behauptete abschliefßen SaNz 1m Sinne Luthers: »daher ich dafür

die en auf Befehl des Regenten ergreifen, se1 auch eın der
Nächstenliebe«!*
Er hält die bisherige Ablehnung VO  e obrigkeitlichen Amtern durch die Men-
nonıten für falsch un schreibt unter Hinweis auf Romer »Jeder soll sich
geehrt fühlen, wenn ihm VOIN dem Regenten eın Staatsamt anvertraut wird«,
un: meılint » Mit olchen edanken sind Jetz viele Mennoniten, 1n eiın-
hessen, Rheinbaiern un auch Baden beseelt un tragen keine eden-
ken mehr« [ergänze: die UÜbernahme staatlicher Ämter]'° SAr Kon-
kretisierung seıner Vorstellungen schlägt er die »Bestellung eines Landes-
kirchenraths«!© VOT, also einer »Öffentlichen Kirchenbehörde der ennon1-
ten des Landes«'!’ miıt einem Direktor, der dem Staatsoberhaupt »teilweise«
verantwortlich sein soll uch ber die Finanzierung macht sich Hunzinger
Gedanken »ESs ware sehr wünschen, da{ß der Regent die höchste na
hätte, die Besoldung des Direktors bestimmen un: Aadus der Staatskasse
bestreiten lassen.«'® Das Buch Hunzingers fand ZWal Subskribenten 1m
Verbreitungsgebiet der Mennoniten bis ach Westpreußen. Seine Vorstel-
lungen fanden aber keine Zustimmung, CT War mıiıt seiner Anbiederung
den Staat ohl weiıit vorgeprescht. Der Anpassungsprozefß, dem die Men-
noniıten ach den Freiheitskriegen ausgesetzt arcel), spiegelt sich 1n seiner
Argumentation. Seine Vorschläge, die sich auf ıne Mischform aus INnON-
archischer Herrschaft un bürgerrechtlicher Stellung der Untertanen eZ0g,
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gingen aber ber den allgemeinen Konsens weıit hinaus un fanden deshalb
keine nhänger.
DiIie Ausgangssituation bei den nordwestdeutschen Gemeinden 1n Krefeld
un: Ostfriesland, die schon seılit Generationen preufßische Untertanenn)
Wal weni1ger belastet. Dort un auch ın Altona/Hamburg die Menno-
nıten gewohnt, öfftfentlichen en 1n den tädten teilzunehmen. Sie stan-
den als Kaufleute un andwerker 1in ständigem Austausch mıiıt Nachbarn
un Geschäftsfreunden; auch sS$1€e iın der ege als Bürger weder recht-
ich diskriminiert och 1ın ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit beeinträchtigt. S1e

einmal 1Ns Land gerufen worden, Handel un andel VOTanZzZu-
treiben, un: deshalb mıt Privilegien ausgestattet. Es liegt auf der Hand,
da{fß sich ihre Einstellung ZU Staat VON derjenigen der bäuerlich gepragten
Mennoniten 1ın Westpreußen oder Suüuddeutschland unterschied.
Die me1listen Mennoniten ıIn Westpreufßen etwa 250 re Jang Unter-
en der polnischen Krone SCWESCNH. Ihr Verhältnis ZUT Obrigkeit, die sich
1im aufTe des 18 Jahrhunderts immer mehr auflöste, War mehr VO  } Gleich-
gültigkeit als VON Respekt oder Zuneigung gepragt. Im Zuge der polnischen
Teilungen ab L/ A S1€e ach un ach 1n den preufßischen Staat einge-
glieder worden, dessen zentralistische Verwaltung s1e schätzten. Auf vielen
Gebieten setzte eın Modernisierungsschub eın Die Akzeptanz der uen Ver-
hältnisse wurde Urc die Übernahme der deutschen Hochsprache rleich-
tert (neben der allerdings Plattdeutsch als Umgangssprache noch lange erhal-
ten blieb). Die Verbindungen den Niederlanden wurden schwächer. Die
letzte Predigt ın holländischer Sprache War ohl 1780 1ın der Danziger
Gemeinde gehalten worden.
Der Von Aufklärung und Französischer Revolution propagılerte Gedanke der
Volkssouveränität führte auch viele Mennoniten einem hohen Ma{ß
Identifikation mıiıt Staat un Nation. Die teilweise romantischeuach den
nationalen Wurzeln 1ın Liedern un Märchen, die Verklärung der eigenen
Geschichte, der eigenen Sprache un des eigenen Volkes ließen einen Natıo-
nalismus entstehen, der die eisten Mennoniten beeindruckte. Der Nationa-
lismus wurde angetrieben Urc die Niederlage Napoleon un die sich
anschliefßenden Freiheitskriege. Dazu kam der Reformdruck, der 1n politi-
scher, rechtlicher un wirtschaftlicher Hinsicht einen Neuanfang notwendig
machte. Die Anpassung erfolgte bei den städtischen Mennoniten bereitwilli-
SCI als bei denen auf dem Lande Das hing auch damit INMECN, da{fß sich
die ehrher der bäuerlichen Mennoniten als »die tillen 1M Lande« (Psalm

542.0) verstanden und sich bewußt VON Neuerungen fernhielten S1ie
unpolitisc) un vermieden, politisch Stellung beziehen. Dennoch regte die



rechtliche Gleichstellung die Teilnahme der öffentlichen Meinungsbildung
un: eitete bei vielen Mennoniten einen Mentalitätswechsel eın SO teilten

zahlreiche Mennoniten die vaterländische Begeisterung un voller
Idealismus ıIn verschiedene Kriege.
DIie bürgerliche Gleichberechtigung, der Wechsel also VO privilegierten
Untertan Zu engaglerten Bürger, bei dem esS 1n den öffentlichen Angelegen-
heiten se1ine eigene AT g1ng, wurde In den deutschen Staaten ach den
Freiheitskriegen weitgehend durch die Verfassungen verwirklicht un galt
auch für Mennoniten. DIie daraus erwachsenden Verpflichtungen wurden
akzeptiert (wer nicht wollte, wanderte aus). Die Mennoniten palsten sich 1U  —
in vielem ihrer Umgebung und unterschieden sich auch in Kleidung un
Sprache nicht mehr VONN den Mitbürgern. Auch wurden S1e selbst VON ihren
Nachbarn nicht mehr als Zugewanderte betrachtet. S1ie begannen, ihrerseits
auf ihre berufliche Leistung stolz werden, un empfanden Genugtuung in
der Anerkennung ihrer Mitbürger, die ihre berufliche Tüchtigkeit, ihre
umsichtige Rechtschaffenheit un: ihren zurückgezogenen Lebensstil lobten.
Das BewulfSstsein, als Fremdlinge un: Pilger Hrc diese Welt wandern
(1 Petrus 2140 das s1e VOTLT Generationen rfüllt hatte, wurde NUr och in
einem vergeistigten, abstrakten Sinn verstanden. S1ie wollten jetzt den Ver-
pflichtungen, die s1e als Bürger übernommen hatten, nachkommen.
Ausgehend VOIN diesen Voraussetzungen wird die Begegnung der ennoni-
ten miıt dem Staat des E Jahrhunderts durch IThemen bestimmt,; die aufs
engste mıt ihrer eologie, Geschichte un: sozialen Situation verknüpft

Dazu zählen VOT em die Fragen der Wehrlosigkeit un: des es
SOWIEe die Bemühungen die Körperschaftsrechte für die Gemeinden un:
die aktive Teilnahme einzelner der Politik, schlie{fßlich ein1ıge Beispiele, die
Von der Anpassung der Mennoniten das gesamtgesellschaftliche Gesche-
hen Zeugnis ablegen.

Das Ringen U  9| die Wehrlosigkeit
Bel der Wehrlosigkeit'” andeite sich nicht sehr iıne Wehrlosigkeit
1mM Sinne der Bergpredigt, sondern eher die Befreiung VO Kriegsdienst.
Was WIT heute » Friedenszeugnis«“” NECNNEN, War damals nicht In IC Es
wurde versucht, eın altes Privileg 1ın die modernen Verhältnisse hinüberzu-
reiten, VO  e} dem die Mehrheit wußte, da{fß 6S sich eın erkmal handelte,
das Mennoniten VON anderen Christen unterschied, das aber weder theolo-
DisSC mıiıt dem Neuen JTestament noch politisch mıiıt dem Naturrecht der
Gewissensfreiheit begründen WAar. Die erufung auf die Tradition mochte
für den damaligen Staat als Begründung genugen; für die Mennoniten selbst



War sS1e aber nicht mehr ausreichend, w1e die Entwicklung bis hin 1Ns Dritte
e1lcC zeigt.

Ösung der Wehrpflicht UNC Steuern und Auswanderung
nNnter den polnischen Königen War die Wehrlosigkeit der westpreufßischen
Mennoniten aus vielen Gründen eın Problem ach der Annexion des west-
lichen Polens UTE Preußen ab KT FZ äanderten sich die Verhältnisse nicht
grundlegend, vielmehr gewährte der preufßische Staat Zahlung welılter-
hin die Befreiung VO Kriegsdienst: Als die Mennoniten auf eiıne egelung
für ihre Gemeinden drängten, erlie{ß die Regierung 1780 eın »Gnadenprivi-
leg«, danach wurde den Mennoniten ın Westpreußen die Befreiung VOoO

Wehrdienst Zahlung VOI 5000 Talern zugunsten der Kadettenanstalt
1n Kulm zugestanden.“ Gravierender als diese Belastung erwıesen sich ab
17859 die Einschränkungen beim Landerwerb und die Diskriminierung der
Mennoniten In gemischtkonfessionellen Ehen DIies verstärkte den TIrend Z AA

Auswanderung. Zwischen 1788 un: 1805 wanderte etwa eın Drittel der west-

preußischen Mennonıiten 1n die Ukraine aus.“4

Die Ibersheimer Beschlüsse e1in vergeblicher Versuch
Die Kriege zwischen 14792 un 1515 lösten eine grofße Begeisterung für das
Vaterland aus, die jeden einzelnen mıt seiner ganzch Person in Anspruch
nahm un ZU ampfür gemeinsame Ideale einsetzte SO kam CS; da{ß sich
auch die eher konservativen un: zurückgezogen eDenden Mennoniten 1n
Suddeutschland ansprechen ließen un: nicht wenige dem Ruf den Waffen
folgten. Der wachsende Nationalismus veranla{te Alteste, rediger un [)ia-
kone, sich 1803 un! 1805 iın Ibersheim bei Worms und Beratung
treffen. DIe Ergebnisse ihrer Versammlung wurden den Gemeinden 1n un
rechts des Rheins ekannt egeben un: sind un der Bezeichnung »Ibers-
heimer Beschlüsse«®? iın Erinnerung geblieben. S1e befaßten sich mıiıt der
Gemeindezucht angesichts der damaligen Herausforderungen. DerA
tendienst wurde abgelehnt, un: 6® wurde versucht, diese Ablehnung ZUF all-
gemeinen Norm 1n den Gemeinden erheben. » Wegen der allgemeinen
Drangsal un: Not des Soldatenstandes soll eın allgemeiner Buß:. Fast- un!
Bettag iın en Gemeinden diesseits links|des Rheins und Neckar gehal-
ten werden, damit das allgemeine bel abgewendet werden kann.« Doch
erwles sich dieser Versuch als untauglich und hielt viele Junge Leute nicht
davon ab, Freiheitskrieg 1813-1815 teilzunehmen. ach dem rieg
wurde die Teilnahme einzelner eher vertuscht,; als dafß die Betreffenden aus

den Gemeinden ausgeschlossen worden waären.



Verfassung und Gewissenspflicht
DIe Wehrlosigkeit 1e aber weiterhin eın Ihema. Als die Nationalversamm-
lung in der Frankfurter Paulskirche 1845 darüber diskutierte, da{ß gleiche
Rechte 1MmM Staat auch gleiche Pflichten bei dessen Verteidigung ach sich
zogen, meldete sich die Versammlung der Prediger, Altesten und Diakone (ins

45 ersonen, die Gemeinden in enun Württemberg vertraten)
VO  . ihrem Treffen 1im September 1548 ın appenau (bei Heilbronn) mıt einer
Eingabe die Nationalversammlung Wort » DIe Bestimmung der allge-
meinen Wehrpflichtr uUuNnseTE ne un: Brüder, die ihre Bürgerpflicht
erIiullen aben, gleich uUuNseTIeIl übrigen Mitbrüdern 7A38 Waffendienst auf.
[iese 1NSCIC Bürgerpflicht ® aber mıiıt uUuNnseTeT religiösen Verpflichtung iın
Widerstreit. Denn uNnseTeE religiösen Grundsätze, die Reinheit un: Einfachheit
des apostolischen Urchristentums In reun: en erstrebend un: bewah-
rend, ordern unls auf, 1ın Geduld tragen und 1Ur als wehrlose Christen uns

verteidigen, WITr fühlen u1ls ın uUuLNseCeICIN (jewissen beschwert
un bitten, uns Nsere Glaubensfreiheit wahren«.“ Als Ersatz
boten s1e eine Steuer w1e s1e auch VO  3 anderen Staaten erhoben wurde.
Iiese Argumentatıon beruft sich auf das Herkommen un:! auf das, Was

anderswo üblich ist, un:! verzichtet auf theologische Argumente.
Während der Verfassungsdiskussionen ın der Frankfurter Paulskirche 1848
beantragte eın anzıger Abgeordneter, der nicht Mennonit WAal;, aber das
nliegen der Mennoniten ohl kannte, die Verweigerung des Kriegsdienstes
aus Gewissensgründen zuzulassen. Dem widersprach der ennonı un: ibe-
rale Krefelder Abgeordnete ermann VOIN Beckerath“ mıiıt dem Hiınwels auf
die notwendige Ausgewogenheit VO  — Rechten und Pflichten

Die » Allerhöchste Kabinettsordre«
Der Norddeutsche Bund verfügte 1867; da{fß die Mennoniten sich nicht mehr
wl1e bisher uUurc eine Zahlung VON der Wehrpflicht freistellen lassen onNnn-
ten. DIie westpreußischen Mennoniten, die sich betrofftfen sahen, drangen bei
der preußischen Regierung iın Berlin vergeblich auf ıne Wiederherstellung
des alten Zustandes. S1e gaben sich schlheisl1ic. mıiıt der » Allerhöchsten Kabi-
nettsordre« VO Marz 1868 zufrieden. Diese sah VOI, da{fß die Mennoniten
U: Heer eingezogen wurden un! dienen mulSsten, jedoch nicht miıt der
Wafte ın der and Die mennonitischen Rekruten wurden hinfort als Sanıtäa-
ter und 1im » Irain« (Nachschubwesen) eingesetzt. An der grundsätzlichen
militärischen Dienstverpflichtung für den Kriegsdienst blieb aber eın we1l-
fel Ahnliche Regelungen galten damals ıIn den Niederlanden, der chweiz
und Frankreich ine dem späateren Forsteidienst 1n Rufsland äahnliche Lösung
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frei VOIN der Militärbürokratie wurde n1ı€e angestrebt. In vielenu-
ßischen Gemeinden kam 65 jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen
Befürwortern un:! Gegnern dieser egelung, da{ß in manchen Gemeinden

der Uneinigkeit eın Abendmahl gefeiert werden konnte. In der olge
wanderten 55 Familien un einzelne Gemeindeglieder der Führung
des Altesten Gerhard Penner*“®° ach Kansas un: eDraska aul  N ach der
Reichsgründung verlielßßen auch einzelne mennonitische Auswanderer aus

Süddeutschland der Wehrpflicht das Land.
1ele der Jungen Mennoniten wollten sich aber VO  e ihren Kameraden nicht
als Feiglinge ansehen lassen un:! dienten 1n der Infanterie, Kavallerie oder
Artillerie. Die Gemeinde Danzıg ZU$ AaUus dieser Entwicklung 185856 die Kon-
SCQUECNZ un tellte 1n ihrer Satzung den Kriegsdienst jedem einzelnen
frei: » Wo er das Vaterland die Pflicht des Militärdienstes fordert, da geben
WIT 6S dem (Jewlssen eines jeden einzelnen anheim, 1ın welcher staatlich
genehmigten Form dieser Pflicht enugen will.«?/
Die Wehrlosigkeit wurde ZUT ac des einzelnen, die Verantwortung der
Gemeinde für das Verhalten ihrer Mitglieder trat 1ın den Hintergrund. DIie
Verweigerung des Waffendienstes wurde ohl mehrheitlich als uDerho
angesehen, s1e enugte ach Meinung vieler nicht mehr den Anforderungen
der eıit un: verlor Plausibilität. Heer un Marıine wurden ZUT »Schule der
Nation.« DIie Wehrlosigkeit wurde nicht mehr als Konsequenz der Nachfolge
Christi verstanden un: hörte auf, das die mennonitische Identität ach innen
WI1Ie ach aufßen bestimmende Merkmal se1n. Das wurde oft als olge un
Ausdruck der mennonitischen Anpassung Gesellschaft un: Staat inter-
pretiert. [Dieser Einstellungswandel könnte aber auch als eın Versuch VeI-

standen werden, sich In den eigenen ethischen Überlegungen fortan den
Veränderungen 1m Qesellschafts- un Staatsverständnis orlentieren.

Der Fid als Versicherung mit Handschlag“*
Die Verweigerung des es ehörte den Grundsätzen des frühen Täufer-
tums Die Verweigerung galt zunächst dem promissorischen Bürgereid“”,
weil dieser den Schwörenden iın seinem zukünftigen Verhalten festlegte un!
(Gott iın seiner Freiheit beschränkte So kam ZUTLT Verweigerung dieses Eides,
der in den Reichsstädten jährlic. »Schwurtag« VO  - der versammelten
Bürgerschaft VOT dem Burgermeister un: dem RKRat abgelegt werden mufßte
/ur Begründung zıt1erten die Täufer zume1lst die Bergpredigt (Matthäus 5,36;
Jakobus 51234 Hınzu kam die Auffassung, da{fß Christus der einz1ge Herr sel;
der einen Menschen ZU Gehorsam verpflichten könne. Dazu wurde auch
die clausula Petri (Apostelgeschichte 5,29) herangezogen. Aber auch der

46



assertorische Eid, bei dem (Gott als euge für die ahrhnheı! einer Aussage VOT

Gericht angerufen wurde, kam bald 1Ns Blickfeld ach Auffassung der
Täufer Christen ZULT Wahrhaftigkeit und damit auf zutreffende, e1in-

deutige Aussagen verpflichtet (  al  aus 5,33=37). DDas »Ja, Ja und Nein: Ne1nN«
mufsten enugen.
Im E Jahrhundert 1e der promissorische Eid für die Mennoniıten weiıt-

gehend ohne Bedeutung, da LE wenige Mennoniten Beamte werden oll-
ten Wer dem Heer angehörte freiwillig oder SCZOSCH mulfste den Eid
allerdings aufNe un On1g eisten. on 1800 wurde ß für Men-
nonıten durch eine Versicherung FEidesstatt ersetzt. Im Zuge der bürger-
lichen Gleichberechtigung wurde der assertorische Eid, der UVO aum eine
Rolle gespielt hatte, immer wichtiger. Da einer korporativen Vertretung
der Mennoniten weitgehend fehlte, forderten ach Einführung der VeCI-

schiedenen Verfassungen einzelne Mennonitengemeinden oder deren Pre-

iger- und Altestenversammlungen VO  — den zuständigen Ministerıen eine

Ausnahmeregelung für die Mennoniten. Be1l den zahlreichen Regelungen,
die ın den verschiedenen deutschen Ländern?® ohne großen Aufwand auch
dann eingeraumt wurden, WEl die Zahl der Mennoniten, die sS1€e 1n

Anspruch nehmen konnten, sehr gering WAaIl, un: 1n Preußen auch für die
Herrenhuter galten, wurde der Eid einen Handschlag ausgetauscht
und Stelle der Eidesformel mıiıt Gottesbezug eine Beteuerung ohne reli-
g1lösen Nspruc. gesetzt. Vor der Beteuerung mußfßte der Betreffende darüber
belehrt werden, da{fß eine Falschaussage miıt denselben trafen wWw1e eın Mein-
eid geahndet würde. Ahnliche Kompromisse gab schon 1m 18 Jahrhun-
dert (Kurpfalz, Grafschaft Holstein). Der Staat ging also beim Verzicht auf
die Formel » [ wahr mMIr Gott helfe« davon aus, da{fß die Mennoniıten
sich 1in jedem die Wahrheit hielten, auch wenn sS1€e sich bei ihren
Aussagen nicht zusätzlich auf Gott beriefen.
Spatere Kritiker? urteilten 1m Hinblick auf das Verhalten der Mennoniten 1m
Dritten Reich?* da{fß S1€e miıt einem solchen Formelkompromiß ihren
ursprünglichen Überzeugungen untreu geworden selen. uch 1n der rage
des es annn für das 1 Jahrhundert VON einem andel gesprochen
werden un VOIN einer npassung, die einerseılts Grundsatz festhält, ande-
rerseits 1n Kauf NL  mÜ, da{ß der Charakter der Eidesverweigerung unte der
and eın anderer wird.

Korporationsrechte””
Auch WEl die Mennoniten als einzelne den anderen Burgern formell gleich-
gestellt un damit gleichberechtigt5 blieben doch ihre Gemeinden



gegenüber den evangelischen Kirchen un: der römisch-katholischen Kirche
benachteiligt. So Warlr vielen Orten bis ZU Ende des x Jahrhunderts
für die alteingesessenen Gemeinden nicht möglich, kigentumer VOIN Ver:
sammlungshäusern oder anderen kirchlichen Einrichtungen se1ln. ESs
mu{fßten immer aushilfsweise einzelne Gemeindeglieder als kıgentumer e1in-
springen. Auch wWwenn eine Gemeinde Verpflichtungen ZUTr Predigerbesol-
dung etwa eing1ng, konnte s1e rechtlich nicht wirksam verpflichtet werden.
Rechtlich die Gemeinden nicht 1ın der Lage, Vermächtnisse, die ihnen
1mM Erbfall häufig zuflelen, anzunehmen und nutzen Da dies die Arbeits-
fähigkeit einer Gemeinde behinderte, beantragte die Mennonitengemeinde
Danzig 1544 »sie mıt den Rechten einer privilegierten Gesellschaft egna-
digen«. Diesem Antrag wurde entsprochen, das rivileg galt aber 1Ur der
Danziger Gemeinde, nicht den anderen Mennonitengemeinden ın Preußen.
Da diese egelung VO  an Einzelfällen nicht befriedigend WAaäl, erlie{ß Preufßen
1874 eın Gesetz, das den einzelnen Gemeinden grundsätzlich ermöglichte,
auf Antrag öffentlich-rechtliche Körperschaften werden. DIie Bewerber
mul{fsten olgende Bedingungen erIiullen (:) klar definierte, tabile (,emein-
destrukturen: (2) einen Finanzierungsnachweis. Außerdem durfte die Sat-
ZUNg nicht staatliche Auflagen un: Gesetze verstoilsen das bedeutete
also, da{ß® die Gemeinde ihre Gilieder nicht bei der Kriegsdienstverweigerung
unterstutzen durfte).
Die Gemeinden aber, die Körperschaften des öffentlichen Rechts 1,
konnten Eigentum ihren Gemeindehäusern erwerben, Hilfswerke für Mis-
S10N und Diakonie einrichten un Beiträge rheben Von Bedeutung WAar

auch, da{fß ihre Kasualien 1U  - als rechtmäfßig un: gültig auch VO  a den KIr-
chen der Altpreufßischen Union anerkannt werden mulßSsten.

Das Engagement einzelner Mennoniten ın der »Politik«?*
Die Mennoniten ıIn Nordwestdeutschlan un Westpreußen hatten schon 1m
16 Jahrhundert ntie oMNentlichen Belangen el  IMN un! sich auch für
Amter (Deichgrafen, Ratsherren ZUrFr Verfügung gestellt. Die Unternehmer
aus ihren Reihen CS gewohnt, mıiıt Beamten zusammenzuarbeiten un:
Einflu{fß auszuüben. Als 1mM Zuge der Konstitutionalisierung Beginn des 1
Jahrhunderts die Bürger der Gestaltung der politischen Verhältnisse mıiıt-
zuwirken begannen, War dies für viele Mennoniten eın Neuland wel Men-
nonıiıten erreichten 1mM Zusammenhang mıt dem Parlament in der aulskirche
18548 politische Bedeutung:
13 Der Bankier Hermann VO  a Beckerath?° (1801-1870) War ın den 1840er
Jahren liberales itglie mehrerer vereinigter preufßischer andtage un:
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18458 der Nationalversammlung, die 1n der Frankfurter Paulskirche I1l-

menkam. In der Paulskirchenregierung amtıerte CT als inanzmınıster. Das

Angebot des preußischen KONn1gs, preußischer Ministerpräsident werden,
lehnte ab, da der On1g nicht bereit WAal;, einer Verfassung zuzustimmen
und Beckeraths Forderungen ach Abschaffung der Todesstrafe un: der
Adelstitel nicht entsprechen wollte
(2) Der Kaufmann Isaak Brons (1802-1886) War ange FE Ratsherr ın
Emden un vertrat den Wahlkreis Ostfriesland 1849 ın der Paulskirche 1567
wurde CT 1n den konstituierenden Reichstag des Norddeutschen Bundes
ewählt. Brons War Vorsitzender des Flottenvereins für Ostfriesland und dar-
über hinaus 1n vielen berufsständischen Gremien atıg
Der Grundsatz politischer Enthaltsamkeit wurde VONN den Nachkommen der
Schweizer Täufer ‚Wal Nn1ıe€e aufgegeben, aber 1U och VOINN wenigen beachtet.
1elje Mennoniten uühlten sich verpflichtet, sich für das öffentliche Wohl
interessieren un: engagleren. Sie begannen Uull, sich für die Politik
zunächst 1m kommunalen Bereich interessilieren un! ihr Wahlrecht wahr-
zunehmen. Nur wen1g ist darüber bekannt, ob der eine oder andere itglie
in einer politischen Parte1i WAaäl; dagegen wirkten sS1e äufig un in
berufsständischen, me1ls andwirtschaftlichen Verbänden mıiıt. Als Beispiele
für politische Betätigung möchte ich drei Beispiele?® nENNEN

(1) Peter Eymann (1 788 — 3) wurde ZUu Bürgermeister VO  b Fran-
kenstein/Pfalz berufen. Als erklärter Republikaner wurde 1848 1ın den
Bayerischen Landtag gewählt. Als 1im Maı 1849 preußische Iruppen die ıIn der
Pfalz ausgerufene epubli beendeten, wurde der Landtag aufgelöst.
kEkymanns politische Laufbahn War damit erledigt.
(2) aCco Finger (1825-1904), Rechtsanwalt aus zeY, War zunächst Mitglied
des Landtages VON Hessen-Darmstadt un! wurde dann mıt der Reorganisa-
tiıon der Rechtspflege 1m Grofßherzogtum betraut. Ab 1884 Warlr 1 re
lang Justizminıister.
(3) Der Landwirt Christian Hege (1840—1907)‚ Gutspächter 1n der ähe VO  —

ronn, wurde 1904 ın den württembergischen Landtag ewählt un:! VeI-

trat dort vornehmlich andwirtschaftliche Interessen.

Verwahrung ın eigener Sache das Wildenbruch-Theater?’
DIe Mennoniten wollten sich 1n ihrer Vaterlandsliebe VO  a niemandem
übertreffen lassen un: sahen sich deshalb angegriffen, als das Theaterstück
» Der Menonit« VO  . Ernst VO  e Wildenbruch S1€e der eigheit un natıona-
len Unzuverlässigkeit bezichtigte. Der Autor, der einen aus den Befrei-
ungskriegen auf die Bühne stellte, oriff el auf einen Prozeßbericht



zurück, der schilderte, WI1e David Van Rıesen die Mennonitengemeinde
Elbing-Ellerwald 1818 verklagte, weil diese ihn angeblich gsCmHL seiner
Kriegsteilnahme Aaus der Gemeinde ausgeschlossen habe Die age wurde
VO Königlichen Kammergericht in Berlin abgewiesen. Wildenbruch tellte
Wehrwillen und Patriotismus als erkmale aufrechter Gesinnung heraus.
Wer sich W1e die mennonitische Gemeinde des tückes dem amp
den französischen Angreifer apoleon entziehe, se1 eın »vaterlandsloser
Geselle«. Dagegen wandten sich die Mennoniten in Erklärungen des Kura-
Or1ums der eben erst gegründeten Vereinigung Deutscher Mennonitenge-
meinden?® ın Zeitungsartikeln?” un Briefen einzelner den Autor“*®. Das
Kuratorium erklärte: » Eine solche Gemeinde (wie sS$1e bei Wi  enbruch
geschildert WUr hat s iın unNnserem deutschen Vaterlande och Nn1ıe SCH'
ben deren wesentliches Kennzeichen In der kläglichen Verleugnung
es dessen besteht, Was WITFr Ehre, Mannesmut un 1e ZUu Vaterlande
nennen!«* Als eleg für die nationale Einstellung der Mennoniten
das Kuratorium die freiwillige Kriegssteuer VO 1806 un: welst auf
»jahrhundertelange« Verdienste für das Deutschtum in Westpreufßen hin
Die Vorfahren en »1m Verein miıt den übrigen deutsch redenden
Bewohnern das Ihrige dazu beigetragen, da{fß deutsche Sitte, deutsche
Arbeit, deutsches Familienleben dem herrschenden Polonismus gegenüber
treu gepflegt un bewahrt wurde!«*4
Die nationale Gesinnung, W1e€e s1e bei den Mennoniten VOT allem auch ın
Westpreußen eline pielte un! die auch 1ın den Gemeinden iıne hohe
Bedeutung hatte, bestimmte auf vielen Ebenen das Verhältnis ZU Staat
Der preußisch-deutsche Nationalismus, der sich VOT em militärisch
gebärdete, überlagerte un veränderte die traditionelle Wehrlosigkeit. Der
Staat wurde mıit dem Kaiser identifiziert, der als »UINsSer erhabener Kaiserli-
cher Kriegsherr seiın Heer führt.«“? Das Kuratorium verwahrte sich

die Unterstellung, die Mennoniten selen keine »aufrechten« Deut-
schen, un: 1e ihre vaterländischen Verdienste dagegen. Die Mennoniten
wollten sich VOI niemandem ın ihrem Nationalstolz ubDertreiten lassen und
verwahrten sich die ngriffe WE auch spat weil s1e ihre Loya-
lität gegenüber dem Staat In der Offentlichkeit angezweifelt sahen. Ihre
Apologetik annn VOT dem Hintergrund der Erfahrungen als Vertriebene
un Aufßenseiter esehen werden. Doch der tatsächliche Zustand der
Gemeinden deutet . da{fß der Einspruch der Mennoniten ilden-
bruchs Theaterstück, WI1e arry Loewen kürzlich meınte, überzogen SCWCE-
sen se1.
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Zwei Denkmale
An ZWel1 Beispielen wurde der Patriıotismus vieler Mennoniıten sichtbar:

Die Glocken vVon Preufßsisch-Rosengart
Der JIurm, der die en VO E Z Jahrhundert gebaut wurde,
tellte eine bezeichnende Neuerung dar. atten sich die Mennoniten ach
ihrer Einwanderung 1m 16 und E Jahrhundert 1in Wohnhäusern und
Scheunen ZU Gottesdienst versammelt, begannen S1€e 1im 18 ahrhun-
dert,; Versammlungshäuser bauen, die aber nach außen nicht besonders
auffielen oder als Gotteshäuser gekennzeichnet Nun gingen die
Mennoniten 1n Preufßisch-Rosengart (heute Rozgart och einen chritt
weiter. Sie errichteten nicht 1Ur einen freistehenden urm neben ihrem
Versammlungshaus, sondern ließen sich durch großzügige Spender a7ıl
überreden, 1im urm TEL Glocken aufzuhängen, die die eit schlagen un:
den Gottesdienst einläuten ollten Die Glocken, die auf die Moll-Tonika

gestimm arcml, trugen jeweils Widmungen, einmal » Menno S1imo-
N1s Cor KLG AB anderen » Kalser Wilhelm 11.«;, un: auf der dritten
verewigten sich die tifter »Geschwister GOrtzen«. Die Verbindung des TE
fervaters aus dem 16 Jahrhundert, der als Flüchtling menNnriac. 1Ur knapp
dem Martyrium entkommen WAal;, miıt dem herrschenden deutschen Kalser
macht das Ma{fß der Beeinflussung 117e den Zeitgeist eutlic Die Vermi-
schung religiöser, nationaler un privater Bezuge äfst auf Naiıvıtat und
einen unreflektierten Nationalismus schliefßen, dessen religiöse Verbrä-
INUuNng nicht einen Vorbehalt,; sondern das Ma{iß der Unterordnung des CGilau:-
bens unter die nationale Begeisterung sichtbar macht Gegenüber dem Staat
un: seinen Repräsentanten gab 65 keine Vorbehalte mehr. Die Mennoniten
unterschieden sich nicht mehr, wWw1e etwa einhundert re UVOTIT, VO  z der
Gesellschaft, 1n der s1e lebten

Der Nickelstein“ Denkmal der Tfeue?
Neben dem ehemaligen Versammlungshaus der Mennonitengemeinde
Schönsee (jetzt Sosnowka) der eichAhse (Graudenzer Niederung), das
heute als katholisches Gotteshaus dient, steht auf einem Sockel eın schwar-
FT Gedenkstein urz »Nickelstein«) mıt folgendem ext » Abraham Nickel
AaUuUs Jamrau, Diakon der Gemeinde Schönsee, überreichte 1n schwerer eit
1mM Auftrage der Mennonitengemeinden (Jst- un: Westpreufßens dem Onig
Friedrich Wilhelm ‚BEI November 1806 1ın Graudenz ıne Anerbie-
tungsurkunde ber einen freiwilligen Betrag Von 01018 Talern Schönsee

Juni 1911.« Auf der Rückseite ist lesen: » Meine Augen sehen ach den
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Der Nickelstein Von 811
Abbildung Von Horst Gerlach

Ireuen 1M Lande! Ps 101,6 Unseren Vorvatern ZUT Ehre, unNnseTeN ach-
kommen ZU Vorbild«
Der Nickelstein erinnert ur7z VOL dem Ersten e  jeg einen Vorgang,
der sich Begınn des Befreiungskrieges ereignete. ach der Niederlage VOINl

Jena un: Auerstedt 1506 besetzte apoleon grofße Teile Preufßens und die
Hauptstadt Berlin Der On1g un: seine Keglerung en ach stpreufßen
un kamen el Tr Westpreufsen. Niederlage und Flucht des KONI1gs
riefen die Hilfsbereitschaft der Mennoniten hervor, die daraufhin in den
Gemeinden insgesamt aler sammelten. {[DIies ist bemerkens-
werter, als die Mennoniten ofhziell immer och der efreiung VO Kriegs-
dienst fes  1elten un: aiur jährlic 5000 aler die Kadettenanstalt Kulm
ahlten. Die öhe des Betrages älst sowohl auf den Wohlstand der Menno-
nıten als auch auf ihre Einschätzung der Lage Preußens un: auf die leife
ihrer Anteilnahme schliefßen hne Zweiftel Jag ihnen daran, da{fß die och
ga nicht alte Herrschaft Preufßens erhalten 1e
DIie abe VOIl 1806 sollte nicht die einzige bleiben Vier Jahre spater ahlten
die OST- un westpreußischen Mennoniten aus freien tücken mehr als die
VON den Bürgern geforderte »Kriegscontribution«. Als 1813 Friedrich Wil-
helm 11L seinen berühmten Aufruf »An meln Volk« erlie{fß, spendeten S1e
erneut zusätzlich 60 OOO Gulden un 6000 en Leinwand. Zuvor hatten s1e
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für die Befreiung VO Wehrdienst schon 25 OOO aljer un 500 Pferde für das
Heer bezahlen mussen. Zur Begründung teilten S1e mıiıt 550 WIT auch eneigt
sind, für Erhaltung des Staates, der uns schützt un: duldet, alles beizutragen,
Was möglich ist: ist doch für uns auf keine Art möglich, irgendeinen nte

Militärdienst nehmen, solange WITr Mennoniten seın un: leiben
wollen.« uch 1er wird die Tradition als Begründung herangezogen, und
weder eın psychologisches (Gewissen) och eın theologisches (Nachfolge
rıstı Argument genannt. So gelang CS den Mennoniıten zunächst, die
Wehrpflicht (ab 1814) urc zusätzliche Zahlungen abzulösen.
Das vaterländische Geschenk VO  a 1806 erIullte die Mennoniten noch 1m
Nachhinein mıt großer Befriedigung, da{ß s1e die krinnerung daran pfleg-
ten un 100 Jahre später ZULE Erinnerung den »Nickelstein« aufstellten. Bel der
Einweihung führte der Danzıger Pastor Hermann Gottlieb Mannhardt aus

»darum wollen WITF, die WIT heute dem Staate auch miıt der Waffe dienen,
WEl seıin mufß, ulls freuen, da{fß Nsere Vorfahren ihrer Wehrlosig-
eit sich bewiesen en als un opferwillige Kinder des Vaterlandes

|das Denkmal| se1 eın Stein der Mahnung für uns un! uUunsere Kinder,
mıt uUuNnseTEN Volksgenossen geme1insam Ehrfurcht VOL Gott, Ireue den
On1g, 1e' ZU Vaterlande pflegen!«*?

Von der Absonderung ZzUul Anpassung eın brauc  ares Deutungsmodell?
DIie Mennoniten hatten zunächst eın zwiespältiges, VON Skepsis gepragtes Ver-
hältnis gegenüber den verschiedenen Obrigkeiten, die s1€e och ange nach
ihren Anfängen verfolgt, vertrieben un diskriminiert, ein1ıge aber auch
gedulde un privilegiert hatten. Der Übergang VO  . der » Adelswelt« Z

»Bürgerwelt« Begınn des E Jahrhunderts beseitigte viele, weinln auch
nicht alle Diskriminierungen. 1ese Situation wirkte auf die Mennoniten w1e
eine Befreiung. Doch Ww1e ist diese Entwicklung einzuschätzen: als Niedergang
täuferischen Selbstverständnisses oder als Chance, das täuferische eibstver-
ständnis iın einer veränderten Situation theologisch 181  — überdenken? SO
eröffnet sich für die In diesem Aufsatz dargestellte Problematik eine kontro-
VeTSs diskutierende Einschätzung.
Die gewöhnliche Beurteilung dieser konfessionellen Entwicklung edient sich
mMelstens des Deutungskonzepts VO Niedergang. DIie Mennoniten selen den
Anfechtungen der Gleichberechtigung un: des Nationalismus erlegen un
hätten begonnen, sich ın der Gesellschaft ohl fühlen S1ie hätten eilhaben
wollen den kulturellen, politischen und annn auch den militärischen
Errungenschaften der Nation. Die Konzeption der Schweizer Täufer VO  e der
»Absonderung« habe ebenso Bedeutung verloren, wWwI1e die täuferische



eologie Überzeugungskraft eingebüßt habe Im aufTte des E Jahrhun-
derts habe die nationalstaatliche Identität den Vorrang ber das mennonıtı-
sche Selbstverständnis Mennoniten hätten sich iın erster Linie als
Deutsche un! ann erst als Mennoniten gefühlt. DDazu habe beigetragen, da
viele Mennoniten sich immer mehr als Teil des Protestantismus egriffen un:
die Unterschiede den benachbarten Kirchen der Altpreufßischen Union
weniger betonten hätten als die Diffterenzen dem ultramontanen, Om1-
schen Katholizismus. DIe wachsende Zahl der Ehen mıiıt meiıist protestanti-
schen Partnern selen als eın Indiz für die Anpassung die umgebende
Gesellschaft verstehen. Das täuferische Selbstverständnis der Mennoniten
se1l verflacht und habe sich dem allgemeinen, eher protestantisch gefärbten
Zeitgeist angepalßst; teilweise se1l nach 1870 eLiwas Ww1e eın Kultur-Mennoni-
tentum entstanden, das sich ZWAaTr den täuferisch-mennonitischen Traditio-
NenNn verpflichtet gefühlt habe, das aber vielfach Zeichen der Verkrustung un
der Abkehr VON den überkommenen Überzeugungen aufweise. Die rühere
Zurückhaltung, Ja Furcht VOT der Obrigkeit, se1 einer freudigen Zustim-
INUNg gewichen; die Erfahrungen aus der Maärtyrerzeit selen ZWarTr sorgfältig
gepflegt worden, hätten aber 1m Denken un! Verhalten ihre die Gegenwart
prägende Bedeutung verloren.
Dieses herkömmliche Deutungskonzept ist eigentlich 1Ur der Prämisse
überzeugend, die epochale Kluft zwischen Vormoderne un: Moderne für
die Beurteilung der Lage 1im E Jahrhundert übersehen oder absichtlich
bestritten wurde. Wird diese Zäsur aber mıiıt ihren Auswirkungen auf das
Denken un Verhalten der Mennoniten 1mM vorletzten Jahrhundert bedacht,;
könnte sich eın anderes Deutungsmodell nahelegen. Im reformatorischen
Aufbruch sahen sich die Täufer mıt ihrem nspruch, die Gemeinde des
Neuen Testaments in ihrer konkreten Situation als Modell für ine chHhrısiliıche
Sozialisation anzusehen, In der die allseits bekannten Fehlentwicklungen der
Kirche ihrer eit korrigiert würden, bald iın eine nonkonformistische Situa-
tion edrängt un: VOT die Aufgabe gestellt, diese Situation theologisch 1M
espräc mıiıt der Heiligen Schrift verarbeiten un iıne eigene Vision VO  5
der Erneuerung der Christenheit entwickeln. Dabei tellte sich ihnen die
weltliche Obrigkeit, die für sich das Attribut einer »christlichen« Obrigkeit 1ın
Nspruc nahm, als eın schweres, Ja, ın vielen Fällen 0g als eın antichrist-
liches oder diabolisches Hindernis in den Weg Die Täufer daraus die
Konsequenz der »Absonderung«, ‚War nicht gleich, aber 1m aufTfe eines
ersten Lernprozesses schon Zwel re ach ihrem konsequenzenreichen
Vollzug der ersten Bekenntnistaufe In Zürich mıt der Brüderlichen ereini-
SUHS VON 527 S1ie wähnten sich mıiıt ihrem Gehorsam gegenüber dem Ruf In



die Nachfolge Christi iın dem Herrschaftsbereic »innerhalb der Vollkom -
menheit Christi«, während alle Kräfte, die sich diesem Rufen oder
widersetzten, 1m Herrschaftsbereich »aufßserhalb der Vollkommenhei Chri-
st1« esehen wurden. Das hatte tiefgreifende Konsequenzen für das Verhalten
der Täufer ın ihrer konkreten Welt, das el VOTI em gegenüber den FOr-
derungen ihrer weltlichen Obrigkeit. Ihr Nonkonformismus muf{fßste sich Aargu-
mentatıv aus ihrem Obrigkeitsverständnis begründen, und ihr theologisches
enken, soweıt CS ihnen möglich WAäTr, reaglerte mıt grofßer Sensibilität auf die
Probleme des Alltags. So glaubten die Täufer ihre Otscha or brin-
sCcH können, in der Welt, aber nicht VO der Welt sein. Was 1U den
Täufern zugestanden wird, müfßte auch den Mennoniten 1m ia Jahrhundert
zugestanden werden, nämlich sensibel auf die TODIemMe ihres alltäglichen
Lebens reagleren. Angesichts der angedeuteten Zasur zwischen Ormo-
derne un Moderne bedeutete as, da{fß sich der Nonkonformismus nicht
mehr 1n der Einstellung ZU Staat reflektierte, sondern anders begründet
werden mufste Oftfensichtlich en diejenigen, die eiıne Gleichstellung ın
Rechten un: iıchten aller Staatsbürger forderten und mıt diesem Argument
das Privileg der Wehrdienstverweigerung für veraltet hielten, besonders auch
daran gedacht, da{fß die täuferische Absonderung VOoO  3 der Obrigkeit aum
wiederholt werden könne, Wennln euUuıc. geworden ist, da{ß jeder Staatsbür-
gCI 1m Souveränitätsgedanken des Staates mitgedacht Ist: also INnan sich aum
nonkonformistisch gegenüber sich selbst verhalten könne. An dieser Stelle
mu in der Forschung weitergedacht werden. Auch darüber, ob c5 den Men-
nonıten des vorletzten Jahrhunderts denn gelungen sel, den biblischen Anuf-
trag des Nonkonformismus auf ihre Weise NEeEU begründen un sichtbar
machen. uf jeden Fall en die Mennoniten, VOT allem 1im 1Deralen Men-
nonıtentum des Nordwestens un des Nordens, versucht, die täuferische
etonung einer en Moralität mıit den ethischen Prinzipien der Neuzeıit
vermitteln un sich durch eın es Ma{iß Humanität VO  ; der TaUCIl
Masse der Bevölkerung unterscheiden. Das War ihre Art, das täuferische
Erbe 1ın ihrer eigenen eit fruchtbar werden lassen, nicht einfach
kopieren, sondern mıiıt selner Hilfe Neues schaften. Das Bild, das sich Jjetz
schon Von den Mennoniten zeigt, die VO entstehenden Nationalismus stark
ergriffen worden arcelh, ist jedoch es andere als eindeutig. Es zeigt sich
ZWalr das Bemühen, sich den roblemen einer eit stellen, aber
ebenso das Ringen darum, sich die hergebrachten Privilegien och soweılt w1e
möglich erhalten 1im Norden anders als 1mM Süden Beides ist noch nicht

recht miteinander vermittelt worden. Vielleicht ist dieses undeutli-
che Miteinander VO  e} Herkommen un: Neuorientierung der Tun dafür,
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da{fß den Mennoniten Beginn des Dritten Reichs die Klarsicht dafür fehlte,
der nonkonformistische Differenzpunkt ZU Totalitarismus des Natio-

nalsozialismus suchen se1l
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